
oder Erben desſelben Leben In und wO daher eine Ab⸗
gabe der Stiftmeſſen ohne inſprache oder Aergerniß vor ich
gehen kann.

In euerer Zeit wird bei Stiftungen, welche zu einer
capelle oder entlegenen Filialkirche gemacht werden, immer die
Clauſel beigeſetzt, daß für den Fall, als dieſe 1 (Capelle)
einmal 3u beſtehen aufhören oder geſperr werden würde, die
Stiftung das Stiftungscapital) an die oder Mutterkirche
3u übertragen ſei Dieſe Beſtimmung iſt für den Beſtand der
Stiftung ſehr wichtig, insbeſondere im Hinblick auf den 5 des
Geſetzes vom Mai 1874 über die Regelung der äußeren
Rechtsverhältniſſe der katholiſchen Kirche, 8 el „Hört
eine einzelne kirchliche Gemeinſchaft oder n  0  7 welche ſe
ſtändig Vermögen beſeſſe hat, 3u beſtehen auf, ſo iſt dieſes Ver
mögen, ſoweit über deſſen Verwendung nicht ſtiftungsmäßige
Anordnungen beſtehen, dem Religionsfond zuzuwenden.“ In der
Diöceſe Linz iſt vor nicht langer Zeit ſchon der Fall 9e
kommen, die Statthalterei mit Berufung auf obigen
Paragra da Vermögen, auch das belaſtete einer aufgelaſ⸗
enen Schloßcapelle für den Religionsfond beanſprucht hat Wäre
mn den Urkunden der U dieſer Schloßcapelle gemachten Stiftungen
die oberwähnte Clauſel enthalten geweſen, ſo die Ueber  2

dieſer Stiftungen, reſpective deren Bedeckungscapi—
talien, auf die Pfarrkirche ohne Anſtand vor ich gehen können.
Bei olchen Uebertragungen In olge ſtiftbriefmäßiger Beſtim⸗
mung bedarf C8 natürlich der Bewilligung des OrdinariatesI
ondern bloß einer Anzeige Au dasſelbe. Schließlich wird noch
emerkt, daß der Biſchof das Recht hat, Stiftmeſſen auch
Prieſter außerhalb der Diöceſe zur Perſolvirung zu übermitteln.

inz. Anton Pinzger, Conſiſtorialſecretär.

XII Roch eine Begrähnißgeſchichte.) In dem letzten Hefte
1878 ( 648 dieſer Zeitſchrift war eine auf thatſächlichem Vor⸗

beruhende Begräbnißgeſchichte enthalten. eſelbe andelte



— 137 —

oder pielte In jener Zeit, Iu welcher die phyſiſche Gewalt S
öfter unternahm, zu unterſuchen, ob die wächſerne Eigenſcha der
Gerechtigkeits-Naſe noch 3u ech eſtehe Es war amals nicht
ſelten, daß man von Katzenmuſiken, eingeſchlagenen Fenſtern, 10
ſogar erbrochenen Thüren zum Kirchthurme, reſp den Glocken,
las Glücklicherweiſe denkt man heute ereits kühler und iſt eS
ul mehr undenkbar, daß die alten 3u Recht beſtehenden Ver—
ordnungen wieder ausgeführt und angewendet werden, und dieß
Um ſo mehr, als elbſt Beſtimmungen Neleére! Datums hilfreich
zuu Seite ſtehen

Ein Fall ſei hier erwähnt Qus proteſtantiſchem Lager. Ehevor
jedoch eine Simplieian war ein Wiener, ſaß ſogar
Im Gemeinderathe und war, wa ſagt, ein harmloſes In  di  2
iduum Simplician wußte nicht hauszuhalten; als ver.
mögenslos daſtand, ging in Hôtel, nahm ſich ein Zimmer
und ſchoß ſich Auf dem Tiſche lag ein Brie NI die Frau

Der Paſtor hielt ihm eine ſchöne Leichenrede. Die Be
theiligung An dem Begräbniße var eine großartige.

So eſchehen Im October Aann0O 1878 Da C8 ſich m einen
Proteſtanten handelt, rlaſſen wir uns jede Bemerkung.

Anders ging e8 mit Cornutus, der auch Gemeinderath nd
ſogar Ortsſchulaͤufſeher In bar Dieſer war nicht harmlo  8  D,
wußte auch hauszuhalten, dafür var ETL ſittenlos und erhängte
ſich, weil die bekannten Doctoren für eine gewiſſe geheime Krankheit
ihm nicht 3 rathen wußten

Die Leiche wurde ohne kirchliches Geleite vorgenommen,
wohl aber wurde geläutet, denn der Ortspaſcha wußte die Schlüſſel
zum Glockenthurme ſich verſchaffen ſogar das Unerhörte

Der Qube und geiſtig blinde Nachbarspfarrer las ſogar
Enn Requiem, 3u welchem die Intelligenz von D., n gar nicht
kirchenbeſucheriſch, ſtrömmte. (E cheint, daß den alten
Mann mißbraucht hat.)

Es kam zur Klage Der verweigernde Pfi Urde verklagt.
Die Antwort Wwar für die Beſtimmung des Begräbnißortes hat
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die Anordnung de Art XIV kaiſerliches Patent Jänner
1850 zu gelten, welche beſtimmt, daß die Selbſt

2
mörder In der Stille und im Friedhofe zu beerdigen ſeien Die
Berechtigung der kirchlichen Behörde, die Beſtattung mit rituellen
Functionen 3u begleiten, leiht laut Miniſterial-Erlaß 800 29 Aug
1873 ganz außer rage und kümmert ſich darum die
weltliche Behörde nicht.

Auch der Pfarrer klagte. a8 Ende die Verurtheilung
des Ortspaſcha's gemäß der Entſcheidung des oberſten Gerichts—
hofes Nr 16083 vom 55  ahre 1873, nach welcher das Verfügungs—
recht ber die Kirchenglocken dem Kirchenvorſtande (Pfarrer) uſteht

Einen „Rippler“ verdiente ud erhielt der alte gute Nachbar,
den einige ausgebrachte berale Hochs dafür QuUm entſchädigt
haben dürften.

Di J ScheicherSt Pölten.

Erforderniſſe AI Gewinnung von Abläſſen nach den neueſten
kirchlichen Entſcheidungen.

on Pſarrvicar Joſeph Sailer Uu St Oswal

In den folgenden Zeilen en die Seelſorger kurz und
überſichtlich zuſammengeſtellt finden, was nach der gegen⸗
wärtigen, durch manche (Cue nd neueſte Entſcheidungen der hei
igen Congregation der Abläſſe ſehr erleichterten Praxis der
—— Zur Gewinnung von Abläſſen nothwendig iſt Wir laſſen
eßhalb efliſſentlich alles dasjenige hinweg, was nicht vollkommen

und vident iſt, nd werden nS auch in der ege auf
die Decrete der 8 Congreg indulg., auf welche ſich unſere
Ausführungen ſtützen, NUl un der Weiſe berufen, daß wir das
Qatum erſelben in Klammern folgen laſſen

Drei Erforderniſſe gehören zur Gewinnung eines jeden Ab⸗
laſſes die Intention, den gewinnen wollen, der Stand
der heiligmachenden nade und die getreue Erfüllung der vor

geſchriebenen erte


